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Vorwort zur 2. Auflage
Durch die freundliche Aufnahme der ersten Auflage dieses Ratgebers durch Refe-
rendarinnen und Referendare und die wohlwollende veröffentlichte Kritik wurde be-
reits nach kurzer Zeit eine Neuauflage notwendig, die das Buch zu wieder auf den
aktuellen Stand in allen Bundesländern bringt; ferner Änderungen z.B. beim Wohn-
geldgesetz, Dienstrecht . Die Neuauflage wurde zudem um nützliche Hinweise zum
auch für Referendare vorteilhaften Einsatzes des Informationsmediums „Internet“
ergänzt.

Sollte sich - bei der Bandbreite der verarbeiteten Informationen leider unvermeidbar -
zwischen der Herausgabe und dem Erwerb Ihres Exemplares etwas geändert haben,
so teilen Sie mir dies bitte über den Verlag (www.bund-verlag.de) oder per E-Mail
(M.W.F@t-online.de) mit. Ich bin - ebenso wie Ihre Kolleginnen und Kollegen - für
jeden Hinweis oder Tip dankbar. Denjenigen, die durch Ihre Hinweise bei dieser
Neuauflage mitgewirkt haben, sei an dieser Stelle herzlich gedankt.

Bei der Neuauflage wurden nützliche Hinweise aus Diskussionen mit Referendaren
verarbeitet, mein Dank gilt insoweit Herrn Rechtsreferendar Sven Reißig, der bei der
Aktualisierung der landesspezifischen Regelungen und Verfahren in Zusammenar-
beit mit anderen Referendarinnen und Referendaren aus den einzelnen Bundeslän-
dern wertvolle Hilfe leistete.

Vorwort zur 1. Auflage (Auszug)

Durch die in den letzten Jahren umgesetzte Juristenausbildungsreform ist der Vorbe-
reitungsdienst erheblich verkürzt worden. Während das Referendariat bisher 2 ½
Jahre zuzüglich Prüfung dauerte, sind es für die nach der Reform 1994 eingestellten
Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare zwei Jahre. Durch die inzwischen er-
heblichen Wartezeiten wird die Verkürzung der Ausbildung jedoch weitgehend auf-
gezehrt. Im Rahmen der Ausbildungsreform sind die Hausarbeiten in allen und
Wahlfachklausuren in den meisten Ländern zugunsten einer Verkürzung der sich an
die Ausbildung anschließenden Prüfungsphase entfallen. Bedauerlich ist dabei ins-
besondere der Fortfall der Hausarbeit, die im norddeutschen Modell sicher ihre, wenn
auch nicht unumstrittene, Berechtigung hatte. Mit der häuslichen Arbeit fällt der wohl
wirklich einzige einigermaßen den Anforderungen der juristischen Praxis am näch-
sten kommende Prüfungsteil fort. Dabei wird die angebliche»Täuschungsanfälligkeit«
der Hausarbeit aus durchsichtigen Motiven in den Vordergrund gestellt. Die Wahrheit
ist: die Hausarbeiten werden aus Praktikabilitätserwägungen und Kostengründen
abgeschafft. Es fiel den Prüfungsämtern zunehmend schwerer, für steigende Prüf-
lingszahlen geeignete Akten und Gutachterinnen und Gutachter zu finden. Die Bear-



beitungszeiten von Prüfling und Gutachter verlängern die Prüfungsphase, was wie-
derum Geld kostet. Die Leidtragenden sind die Rechtsreferendarinnen und Rechts-
referendare: Hausarbeiten fallen besser aus als Klausurarbeiten. In Nordrhein-
Westfalen sind die ersten Prüfungstermine nach dem neuen Recht (nur Klausuren)
verheerend ausgefallen, obwohl sich zur Prüfung nur Freiwillige gemeldet hatten, die
sich demnach selbst als »Klausurentyp« einstuften. Man macht es sich zu leicht,
wenn man diese allgemeine Tendenz auf die Täuschungsanfälligkeit der P-Arbeiten
zurückführen will. Ursache scheinen vielmehr Ausbildungsdefizite bei der Bearbei-
tung von Klausuren zu sein, die bekanntlich Repetitoren einträgliche Geschäfte er-
möglichen. Einige Länder (z.B. Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Bayern) bieten
inzwischen Klausurenkurse zur systematischen Examensvorbereitung an.

Bereits nach 18 bis 20 Monaten werden nach der Ausbildungsreform die Aufsichtsar-
beiten geschrieben, an die sich ca. ein halbes }ahr später die ersten mündlichen
Prüfungen anschließen. Dadurch verkürzt sich die Gesamtausbildung von bisher 34
bis 36 Monaten auf 25 bis 26 Monate. Es macht die griffige Formulierung  »Jura-
Light« die Runde. Ob durch die Verkürzung wie vorgesehen auch tatsächlich in den
Prüfungen der Prüfungsumfang reduziert wird, ist nicht sicher. Erste reine Klausur-
termine in Nordrhein-Westfalen sind jedenfalls für diejenigen, die mit der Unzuläng-
lichkeit des Übergangsrechts leben mußten, schlecht ausgefallen. Sicher ist allen-
falls, daß die selbst bis 1994 kaum noch vorhandene »Gemütlichkeit“ des Referenda-
riats unter der Verkürzung weiter leidet und das Lernpensum im Wege des Selbst-
studiums zunimmt. Die Verkürzung bringt es ferner mit sich, daß die Zeit, sich in den
Vorbereitungsdienst einzufinden und Vorbereitungen für Zusatzausbildungen oder
Spezialisierungen zu treffen, dramatisch verringert worden ist. Der Erwerb zusätzli-
cher Qualifikationen lind Spezialisierungen, die früher erst wahrend des Referendari-
ats geplant und eingeleitet werden konnten, ist heutzutage nur noch bei zielgerich-
teter Planung bereits vor dem Referendariat möglich. Dabei kommt zusätzlichen
Qualifikationen angesichts der zu erwartenden Verengung des Arbeitsmarktes bei
zunehmenden Absolventenzahlen künftig erhebliche Bedeutung zu.

Dieses Handbuch will in leicht verständlicher Form

• dabei helfen, frühzeitig ein effektives, gut geplantes Referendariat vorzubereiten,
• die Ausbildung in den einzelnen Bundeslandern unter verschiedenen Gesichts-
punkten vorstellen und vergleichen, um eine individuell angepaßte und optimale
Wahl zu ermöglichen,
• typische Fragen, die wahrend des Referendariats auftauchen, beantworten,
• Gerüchte zerstreuen,
• unberechtigte Ängste vor der Prüfung nehmen,
• weiterführende Informationsquellen angeben (Literatur, Anschriften).

Dem Autor liegt am Herzen, die verbreitete Unsicherheit und Ratlosigkeit im Hinblick
auf den Ausbildungsverlauf, den Status, die Prüfung, die Bewerbung und ähnliches
zu beheben. Eine effektive und frühzeitige Vorbereitung des Referendariats und der
Prüfung wirkt sich positiv auf das Examensergebnis aus. Der Ratgeber wird Ihnen
dabei nützlich sein.

An dieser Stelle möchte ich auch die Gelegenheit nutzen, meiner Ehefrau Gabi
Felser für die geduldige Unterstützung dieses Vorhaben zu danken.
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Leseprobe:

Internet

Nützliche Dienste kann vor allem das Internet leisten, da es sich um ein sehr prakti-
sches Medium zum Finden und zur Verbreitung von Informationen handelt. Der Vor-
teil des Internets besteht einerseits darin, daß Informationen zur Verbreitung nicht
mehr vervielfältigt werden müssen. Außerdem entfällt die Notwendigkeit, sich Daten
von Interessenten für diese Informationen zu beschaffen, da der Interessent die In-
formation von sich aus finden kann.



Zum Surfen (mehr oder minder zielgerechtes Suchen) im Internet benötigen Sie ei-
nen Browser (Explorer). Bei der Suche sind sogenannte Suchmaschinen behilflich.
Die gängigsten sind Fireball von T-Online; Alta Vista, Lycos, Excite, hotbot!, Web-
Crawler, Yahoo, Infoseek Corporation, Aladin und WEB.DE. Eine speziell juristische
Suchmaschine ist der „Fahnder“ unter http://www.telesec.de/fahnder.htm bzw.
http://www.vrp.de/suche/fahnder/index.htm (Achtung: neuerdings kostenpflichtig und
damit uninteressant!!). In den Suchfeldern können Sie Suchbegriffe wie z.B. „Rechts-
referendariat“ oder „Juristenausbildung“ oder „Stellenangebote“ eingeben, um weite-
re Interessante Links aufgelistet zu bekommen.

Im Internet finden Sie vielfältige juristische Informationen. So sind z.B. die Justizmini-
sterien und die Bundesgerichte meist mit einer eigenen „Homepage“ vertreten. Von
vielen Homepages verzweigen sich weitere Links zu anderen für Juristen interes-
santen Seiten. Insbesondere die Universität Saarbrücken unterhält zahlreiche für
Referendare interessante Links (Gesetzestexte, Juristenausbildungsgesetze etc.)

Vereinzelt habe auch Referendarinnen und Referendare eigene Homepages mit
nützlichen Tips und Informationen ins INTERNET gestellt. Es funktioniert nach dem
Prinzip: Warum sollten tausende zur gleichen Zeit dasselbe tun, wenn es reicht,
wenn einer es erledigt und die anderen davon partizipieren können.

Wenn Sie eine interessante Seite (Page) gefunden haben, können Sie sie mit den
gängigen Browsern (Microsofts Explorer oder Netscapes Explorer) bookmarken, d.h.
in einer Liste speichern, so daß sie die Seite zu einem späteren Zeitpunkt wiederfin-
den können (einfaches anklicken in der Liste der Bookmarks reicht und schon wird
die gespeicherte Seite wieder aufgerufen).

Über Bücher zu bestimmten Themen und den aktuellen Preisen und Auflagen kön-
nen Sie sich unter http://www.libri.de einen Überblick verschaffen. Auch größere juri-
stische Fachbuchhandlungen wie Sack sind im Internet mit komfortablen Suchfunk-
tionen vorhanden. So wird die Recherche nach einschlägiger Literatur zum Kinder-
spiel.

Zum Einstieg sind hier einige der interessantesten Links mit einer kurzen Beschrei-
bung aufgeführt:

Bibiliotheken http://laum.uni-hanno-
ver.de/iln/bibliotheken/bibli
otheken.html

Verzeichnis der deutsch-
sprachigen Kataloge und
Institutionen, die über das
Internet erreichbar sind

Big Link http://vrp.de/suche/jurbook Umfangreiche juristische
Links zu allen Themen;
guter Ausgangspunkt fürs
Surfen und die eigene
Sammlung von Bookmarks

Big Link http://privat.schlund.de/gab
ler/jura/jur_link.htm

Juristische Linksammlung
(Zeitschriften, Organisatio-
nen, Entscheidungs-
sammlungen, Juristische
Fakultäten)



Es folgen zahreiche weiteren Linkadressen im Buch

(...)

Perspektiven der Juristenausbildung
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Kaum haben die Referendare die letzte Juristenausbildung „verdaut“, drohen bereits
die nächsten Veränderungen. Hintergrund ist die angesichts der Berufsperspektiben
der ausgebildeten Juristen nicht mehr zu vertretende Justizlastigkeit der Ausbildung.
Nur noch 10 % der ausgebildeten Juristen werden von Justiz (4 %) und Verwaltung
(6%) aufgenommen. ¾ der Juristen werden zur Rechtsanwaltschaft zugelassen. Hat
man sich bis zum Umsetzung der letzten Reform viele Jahre Zeit gelassen, scheint
man diese Versäumnisse nunmehr im Hauruck-Verfahren nachholen zu wollen. Die
Vorschläge zur Änderung der Ausbildung sind entsprechend radikal und noch ziem-
lich unausgegoren. Die einen halten unter Hinweis auf ausländische Modelle eine
weitere Ausbildung nur für den öffentlichen Sektor erforderlich, während für die Zu-
lassung zur Anwaltschaft das universitäre Studium ausreichen soll (Wassermann in
Die Welt vom 18.3.1997). Die Anwaltschaft will eine außeruniversitäre Anwaltsaus-
bildung übernehmen, sträubt sich aber gegen die Beteiligung an den Kosten, da dies
staatliche Aufgabe sei. Außerdem erhebt die Anwaltschaft den Anspruch, auch die
Prüfungen abzunehmen und den Zugang zu steuern. Schließlich kommen auf
160.000 berufstätige Juristen rund 135.000 Jurastudenten. Gegen Bedarfsein-
schränkungen bei der anwaltlichen Tätigkeit werden jedoch zu Recht verfassungs-
rechtliche Bedenken erhoben (Redeker, a.a.O.; von Münch, a.a.O.).

Die Referendars- und Studentenvertretungen scheinen für die staatlich finanzierte
Ausbildung zum Einheitsjuristen zu votieren, wollen aber die Justizlastigkeit beseiti-
gen und durch eine verstärkte Ausrichtung auf den Anwaltsberuf ersetzen (ähnlich



auch von Münch, a.a.O.). Wieder andere wollen das verbeamtete Referendariat ge-
gen eine Bafög-finanzierte Ausbildung ersetzen. Jedenfalls hat die Juristenausbil-
dungsreform Begehrlichkeiten bei den Justizministerien geweckt wegen der Einspar-
potentials. Die bisherigen, bereits zum Bestreiten des Lebensunterhalts nicht ausrei-
chenden Referendarbezüge werden wohl der Vergangenheit angehören. In Baden-
Württemberg sind bereits Gesetze in der Mache, die die Anwärterbesoldung stark
einschränkt. Sicher ist jedenfalls, daß die Länder die Kosten für die Referendaraus-
bildung (Behrens, a.a.O. spricht von mehr als 1 Milliarde Gesamtkosten) zum größ-
ten Teil sparen möchten. Von Münch (NJW 1997, 2576) stellt angesichts der Aus-
gangslage bei den Kürzungsabsichten zu Recht die zynisch anmutende Frage: „Ab-
geordnetendiäten rauf, Referendarsbezüge runter?“

Es ist angesichts der weit auseinanderliegenden Positionen nicht damit zu rechnen,
daß die Juristenausbildung in den nächsten zwei Jahren geändert werden wird, da
die Vorstellungen der beteiligten Kreise ziemlich auseinander liegen. Auch wenn der
Einheitsjurist nicht zwingend mit den Mängeln der Ausbildung zu tun hat: Möglicher-
weise ist der Einheitsjurist erledigt, da auch die Bayern ihn aufgegeben haben. Aus-
sichten hatte bisher das Y-Modell, bei dem sich die staatliche Ausbildung und die
Anwaltsausbildung nach dem Referendarexamen gabeln. Nach den jüngsten Äuße-
rungen der Justizminister auf der ´98-er Konferenz in Rostock ist aber zu erwarten,
daß Studium und Referendariat zusammengefaßt werden und es nur noch eine Ab-
schlußprüfung für Juristen geben wird. Bis zur Durch- und Umsetzung dieses großen
Reformvorhabens soll die Ausbildung im Referendariat deutlich anwaltsorientierter
werden, was zu begrüßen ist.

© beim Bund-Verlag und beim Autor

Ende der Leseprobe
Die Autoren und der Verlag danken für Ihr Interesse. Bitte beachten
Sie auch die anderen Publikationen der Autoren (Felser/Philipp, Die
erfolgreiche Gebührenabrechnung und Philipp, Die erfolgreiche
Zwangsvollstreckung).
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http://www.juristenwitze.de
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